
PREISBLATT FERNWÄRME
GÜLTIG AB DEM 01.01.2019 
FÜR DAS NETZGEBIET EBNESTRASSE, REUTLINGEN

Arbeitspreis

Anschlussleistung Preis netto Preis brutto

Für alle Anschlussleistungen 59,57 Euro/MWh 70,89 Euro/MWh

Grundpreis 

Anschlussleistung Preis netto Preis brutto

Für jedes kW 42,50 Euro/kW/Jahr 50,58 Euro/kW/Jahr

Messpreis

Anschlussleistung Preis netto Preis brutto

0 – 50 kW 92,94 Euro/Jahr 110,60 Euro/Jahr

51 – 100 kW 247,83 Euro/Jahr 294,92 Euro/Jahr

Über 100 kW 991,33 Euro/Jahr 1.179,68 Euro/Jahr

Die genannten Bruttopreise enthalten die jeweils gültige Umsatzsteuer 
(sog. „Mehrwertsteuer “) von zur Zeit 19 %.



PREISBEDINGUNGEN
DER HBG-HEIZWERKBETRIEBSGESELLSCHAFT REUTLINGEN MBH 

§ 1
Geltungsbereich

1. Diese Preisbedingungen und das Preisblatt gelten für die Vergütung 
von Fernwärme in dem Fernwärmenetz

Ebnestraße, Reutlingen.

§ 2
Wärmeentgeltsystem 

1. Das Wärmeentgelt setzt sich aus einem verbrauchsabhängigen Entgelt 
(Arbeits- und Zertifikate-Entgelt) und einem verbrauchsunabhängigen 
Entgelt (Grund- und Messentgelt) zusammen. 

2. Das verbrauchsunabhängige Entgelt setzt sich aus dem Grundent-
gelt und dem Messentgelt zusammen. Es ist unabhängig von einem 
tatsächlichen Wärmeverbrauch oder der tatsächlich in Anspruch 
genommenen Leistung des Kunden zu zahlen, es sei denn das Fern-
wärmeversorgungsunternehmen hat die Versorgungsunterbrechung 
oder -einschränkung zu vertreten.

3. Das verbrauchsabhängige Arbeitsentgelt ist für Erzeugung und Trans-
port der Fernwärme bis zur Übergabestelle des Kunden, insbesondere 
für Brennstoffe, Betriebsstoffe, verbrauchsabhängige Investitionsgüter 
und verbrauchsabhängigen Personalaufwand zu zahlen. 

4. Das verbrauchsunabhängige Grundentgelt ist für die Leistungsbereit- 
stellung, insbesondere für die Investitionen für die Vorhaltung von  
Anlagen für die Erzeugung und Verteilung von Fernwärme, die ver- 
brauchsunabhängige Kosten des Brennstoffbezugs sowie den ver-
brauchsunabhängigen Personalaufwand zu zahlen. 

5. Das verbrauchsunabhängige Messentgelt ist für die Messung und Ab-
rechnung, insbesondere für Investition und Betrieb eines Messgerätes 
und für den Personalaufwand für die Erfassung und Abrechnung des 
Fernwärmeverbrauchs zu zahlen.

§ 3
Entgeltermittlung

1. Das Wärmeentgelt wird aus der Summe von Arbeitsentgelt, Grund-
entgelt und Messentgelt ermittelt. 

2. Arbeitsentgelt, Grundentgelt und Messentgelt werden jeweils aus einer 
Bemessungsgröße (z. B. Verbrauch, Anschlussleistung und/oder Zeit-
ablauf ) und dem jeweiligen Preis ermittelt. Die jeweils gültigen Preise 
und der Gültigkeitsbeginn werden vom Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen mit einem gesonderten Preisblatt nachgewiesen (s. Preisblatt 
Fernwärme).

3. Das Arbeitsentgelt wird als Produkt von den an der Messeinrichtung in 
MWh erfassten Wärmeverbrauchsmengen und dem Arbeitspreis (AP) 
in EUR/MWh ermittelt.

4. Das Grundentgelt wird als Produkt der vertraglich vereinbarten 
Anschlussleistung in kW, dem jeweils gültigen Grundpreis (GP) in EUR/
KW/Jahr und Zeitablauf pro Jahr, das Messentgelt wird für jede Abnah-
mestelle nach der Einordnung in eine von der vereinbarten Anschluss-
leistung abhängigen Leistungsgruppe als Produkt des für die jeweilige 
Leistungsgruppe geltenden Messpreises (MP) in EUR/Abnahmestelle/
Jahr und Zeitablauf pro Jahr ermittelt. 

5. Für die Ermittlung des Grund- und Messentgelts ist unabhängig von 
der tatsächlichen Anschlussleistung eine Anschlussleistung von min-
destens 15 kW zugrunde zu legen.

6. Das Grund- und Messentgelt wird anteilig tagesgenau abgerechnet.

§ 4
Preisbestimmungsrechte 

(Besondere Leistungsbestimmungsrechte)
1. Das gesetzliche Recht des Fernwärmeversorgungsunternehmens 

gemäß § 4 Abs. 1 und 2 AVBFernwärmeV, allgemeine Versorgungsbe-
dingungen nach billigem Ermessen ohne Zustimmung des Kunden zu 
ändern (Allgemeines gesetzliches Leistungsbestimmungsrecht), bleibt 
im Übrigen durch die folgenden, spezielleren vertraglichen Preisbe-
stimmungsrechte unberührt.

2. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, bei Verän-
derung, Wegfall oder Neueinführung

 a) von Steuern oder öffentlich-rechtlichen Abgaben, und/oder
 b) von sonstigen unvermeidbaren Belastungen allgemeiner Art infolge  

 gesetzlicher Regelungen (z. B. EEG, KWKG, KAV, EEWärmeG,  
 TEHG, EDL-G, etc.), 

 c) von Gestattungsentgelten für die Nutzung öffentlicher Verkehrs- 
 flächen und sonstiger für den Betrieb der Fernwärmeversor- 
 gungsanlagen erforderlicher kommunaler Grundstückflächen,

 die die Kosten der Erzeugung, des Bezugs oder der Verteilung von 
Fernwärme unmittelbar verändern, die Preise entsprechend anzu-
passen.  

3. Sollte ein in einer Preisgleitklausel nach § 5 verwendeter Preisindex 
nicht mehr veröffentlicht werden, ein neuer oder anderer Preisindex 
die Gestehungskostenentwicklung des Fernwärmeversorgungsunter-
nehmens wesentlich genauer abbilden oder ändert sich eine Geste-
hungskostenart oder das Verhältnis verschiedener Gestehungskosten-
arten zueinander oder die Höhe des Gewinnanteils wesentlich, sodass 
das tatsächliche Verhältnis und die Verhältnisse der Preisgleitelemente 
zueinander oder zum Fixum wesentlich voneinander abweichen, so 
ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen berechtigt die Preisgleit-
klausel entsprechend anzupassen. Bei einer Veränderung nach Satz 1 
zum Nachteil des Kunden ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
verpflichtet, die Preisgleitklausel entsprechend anzupassen. § 4 Abs. 2 
AVBFernwärmeV bleibt im Übrigen unberührt.

4. Soweit das Statistische Bundesamt einen in § 4 verwendeten Index 
auf ein neues Basisjahr umstellt (sog. „Umbasierung“), so sind die 
Basiswerte (z. B. GA0, IG0, L0, etc.) durch die entsprechenden Indexwer-
te der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten „Langen Reihe“ 
oder durch die mit den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten 
Verkettungsfaktoren berechneten Basisindexwerte zu ersetzen. Sind 
zwischen Preisanpassungszeitpunkt und dem Zeitpunkt der Umbasie-
rung noch keine Indexwerte (z. B. GA, IG, L, etc.) veröffentlicht, so ist 
anstelle der fehlenden Indexwerte der zuletzt veröffentlichte Indexwert 
fortzuschreiben. Soweit das Statistische Bundesamt neben der Um-
stellung auf ein neues Basisjahr weitere Änderungen vornimmt oder 
weder „Lange Reihen“ noch Verkettungsfaktoren veröffentlicht werden, 
bleibt das Recht zur Anpassung nach Abs. 3 oder § 4 Abs. 2 AVBFern-
wärmeV unberührt.

5. Einwendungen gegen Preisanpassungen nach Abs. 1 – 2 oder § 5 
sind innerhalb von 2 Jahren nach Zugang der Jahresendabrechnung 
zu erheben. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer 
Einwendung gegen die jeweilige Preisanpassung ausgeschlossen. Der 
Kunde ist mit der Jahresendabrechnung über die Einwendungsaus-
schlussfrist und die Rechtsfolgen einer unterlassenen Einwendung zu 
informieren. § 21 und § 30 AVBFernwärmeV bleiben unberührt.

6. Eine Preisbestimmung nach Abs. 1 – 2 ist ausgeschlossen, soweit hier-
durch der Gewinn des Fernwärmeversorgungsunternehmens erhöht 
wird oder vollumfänglich entfällt oder die Gestehungskostenverände-
rung bereits durch ein Kostenelement der Preisgleitklausel nach § 4 
erfasst wird. Ist bei ein und demselben Sachverhalt der Leistungsbe-
stimmungstatbestand von mehreren Leistungsbestimmungsrechten 
nach § 7 der Allgemeinen Bedingungen Fernwärmelieferung (Anlage 1) 
oder der Abs. 1 – 3 erfüllt, so darf nur ein Leistungsbestimmungsrecht 
ausgeübt werden. Dabei ist das speziellere Leistungsbestimmungsrecht 
vorrangig vor dem allgemeineren Leistungsbestimmungsrecht 



anzuwenden. Bei Zweifeln gilt das Leistungsbestimmungsrecht mit der 
niedrigeren Anlagen- und Absatznummer jeweils als allgemeiner.

§ 5
Automatische Preisanpassung

1. Der Arbeitspreis ändert sich bei einem unveränderlichen Anteil von  
15 % (Fixanteil) zu 55 % entsprechend der Kostenentwicklung der 
Brennstoffkosten (GA/GA0) und zu 30 % entsprechend der Entwicklung 
der jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt (WM/WM0) (Markt-
element) nach der Formel:

 
Darin sind:
AP  = der ab dem Anpassungszeitpunkt jeweils gültige, neue
       Arbeitspreis 
AP0  = der Basis-Arbeitspreis des Preisblattes 2016 
   (2016 =  69,60 €/MWh)
GA  =  der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Erdgasindex.  

 Der Erdgasindex wird gemäß Absatz 5 aus den vom Statisti- 
 schen  Bundesamt Wiesbaden in Fachserie 17, Reihe 2, lfd.  
 Nr. 636 veröffentlichten Indexziffern der Erzeugerpreise ge- 
 werblicher Produkte für Erdgas, Börsennotierungen ermittelt.

GA0 =  der Basiswert des Gasindex für den Referenzzeitraum April  
 2014 - März 2015 von 120,25 (2010 = 100).

WM =  der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Wärmemarkt- 
 index. Dieser wird gemäß Absatz 5 aus den vom Statisti- 
 schen Bundesamt Wiesbaden in Fachserie 17 Reihe 7,  
 COICOP-VPI-NR. 455 veröffentlichten Indexziffern der Ver- 
 braucherpreisindizes für Deutschland für Zentralheizung und  
 Fernwärme ermittelt.

WM0 =  der Basiswert des Wärmemarktindex für den Referenzzeit- 
 raum April 2014 – März 2015 von 117,18 (2010 = 100).

2. Der Grundpreis ändert sich bei einem unveränderlichen Anteil von 
20 % (Fixanteil) zu 35 % entsprechend der Kostenentwicklung für In-
vestitionen in Wärmeversorgungsanlagen (IG/IG0), zu 45 % entspre-
chend der Kostenentwicklung der Lohnkosten (L/L0) (Kostenelemente) 
nach der Formel:

 

 
Darin sind:
GP =  der ab dem Anpassungszeitpunkt jeweils gültige, neue 
  Grundpreis
GP0 =  der für den Kunden gültige Basis-Grundpreis auf Basis des
     Preisblattes 2016 (2016 = 41,16 €/kW)
IG =  der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Investitionsgü- 

 terindex. Dieser wird gemäß Absatz 5 aus den vom Statisti- 
 schen Bundesamt Wiesbaden in Fachserie 17, Reihe 2, lfd.  
 Nr. 3 veröffentlichten Indexziffern der Erzeugerpreise gewerb- 
 licher Produkte für Erzeugnisse des Investitionsgüter produ- 
 zierenden Gewerbes ermittelt.

IG0 =  der Basiswert des Investitionsgüterindex für den Referenz- 
 zeitraum April 2014 - März 2015 von 103,67 (2010 = 100).

L =  der zum Anpassungszeitpunkt jeweils gültige Lohnindex.  
 Dieser wird gemäß Absatz 5 aus den vom Statistischen Bun- 
 desamt Wiesbaden in Fachserie 16 Reihe 4.3, veröffentlichten  
 Indexziffern der tariflichen Monatsverdienste des Produzie- 
 renden Gewerbes und im Dienstleistungsbereich in Deutsch 
 land für den Wirtschaftszweig Energieversorgung (lfd. Positi- 
 onsnummer D) ermittelt.

L0 =  der Basiswert des Lohnindex für den Referenzzeitraum Quar- 
 tal II 2014 – Quartal I 2015 von 110,5 (2010 = 100).

3. Der Messpreis ändert sich bei einem unveränderlichen Anteil von 20 % 
(Fixanteil) zu 35 % entsprechend der Kostenentwicklung für Investitio-
nen in Wärmeversorgungsanlagen (IG/IG0), zu 45 % entsprechend der 
Kostenentwicklung der Lohnkosten (L/L0) (Kostenelemente) nach der 
Formel:

 
Darin sind:
MP =  der ab dem Anpassungszeitpunkt jeweils gültige, neue Mess- 

 preis 
MP0 = der für den Kunden gültige Basis-Messpreis des Preisblattes  

 2016. Der Messpreis ist entsprechend der 
  gestaffelt. Für eine Anschlussleistung von 0 bis 50 kW gilt ein  

 Basis-Messpreis von 2016 = 90,00 €/Jahr. Für eine  
 leistung von 51 bis 100 kW gilt ein Basis-Messpreis   
 = 240,00 €/Jahr. Für eine Anschlussleistung ab 101   
 ein Basis-Messpreis von 2016 = 960,00 €/Jahr.

IG, IG0, L und L0, entsprechen den Indizes nach Absatz 2. 

4. Der Arbeitspreis AP, der Grundpreis GP, und der Messpreis MP wird 
jeweils mit Wirkung zum 1. Januar eines jeden Jahres (Anpassungs-
zeitpunkt) mit Wirkung für die Zukunft (Anpassungsjahr = x) einmal 
jährlich nach Maßgabe der Absätze 1 – 3 angepasst. 

5. Die Indexwerte nach Absatz 1 – 3 werden über einen Zeitraum von 
12 Monaten (Bezugszeitraum) arithmetisch gemittelt. Bezugszeitraum 
für Anpassungen zum 01.01. des jeweiligen Jahres (x) sind dabei die 
veröffentlichten Indexwerte für die Monate April – Dezember bzw. des 
Quartals II – IV des Vor-Vorjahres (x-2) und die Monate Januar – März 
bzw. des Quartals I des Vorjahres (x-1). 

6. Die sich bei der Berechnung der Kosten- und Marktelemente ergeben- 
den Werte werden ohne Rundung auf zwei Dezimalstellen genau er-
mittelt. Die sich bei Anwendung der Preisänderungsformeln ergeben-
den neuen Preise werden jeweils auf zwei Dezimalstellen gerundet.

7. Die Indexwerte des Statistischen Bundesamtes und die Preise der Ener-
giebörse EEX werden laufend im Internet veröffentlicht (www.destatis.de; 
www.eex.de). Auf Verlangen des Kunden stellt das Fernwärmeversor-
gungsunternehmen die jeweils bei der Anwendung der Preisgleitklau-
sel maßgeblichen Indexwerte und Preise schriftlich zur Verfügung.

§ 6
Mehrwertsteuer

Allen genannten Nettopreisen ist die jeweilige gültige Mehrwertsteuer 
hinzuzurechnen. 

§ 7
Abrechnung, Abschläge

1. Der Ablese- und Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr  
(01.01. – 31.12.).

2. Der Kunde ist verpflichtet, monatliche Abschläge auf seinen Jahresver-
brauch zu zahlen. Die Abschlagshöhe wird dem Kunden in der Regel 
mit Vertragsbeginn und in jeder Jahresendabrechnung mitgeteilt. 

3. Zum Ende jedes Abrechnungszeitraums und zum Ende des Lieferver- 
hältnisses erstellt das Fernwärmeunternehmen eine (Jahres-)Endab-
rechnung, in der die im maßgeblichen Abrechnungszeitraum geleiste-
ten Abschläge mit den tatsächlich angefallenen Entgelten verrechnet 
werden. Verlangt der Kunde eine Abrechnung in kürzeren Zeitab-
schnitten, so ist der Kunde verpflichtet, die Kosten der zusätzlichen Ab-
rechnungen zu erstatten. §§ 24, 25 AVBFernwärmeV bleibt unberührt.

4. Rechnungen werden 14 Tage nach Zugang zur Zahlung fällig, soweit 
das Fernwärmeversorgungsunternehmen keinen späteren Fälligkeit-
stermin mitgeteilt hat. Eine Abschlagsmitteilung in der Endabrechnung 
gilt als Zahlungsaufforderung im Sinne von § 27 Abs. 1 AVBFern-
wärmeV. Abschläge werden jeweils zum 01. eines jeden Monats zur 
Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Zahlungsaufforderung 
bedarf. § 27 AVBFernwärmeV bleibt im Übrigen unberührt.

Anschlussleistung

Anschluss-
von 2016 
kW gilt

AP = AP0 *(0,15+ 0,55 GA
GA0

+ 0,30* WM
WM 0

)

MP =MP0 *(0,20+ 0,35* IG
IG0

+ 0,45* L
L0
)

GP =GP0 *(0,20+ 0,35* IG
IG0

+ 0,45* L
L0
)


